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Protokollnotiz 

zur Vereinbarung über die Vergütung der strukturierten Behandlungsprogramme Asthma 
bronchiale und chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) ab dem 1. Januar 2011  
(ASEV-Schulung ab 01.04.2019) 

zwischen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg 
Albstadtweg 11, 70567 Stuttgart 
 
- nachfolgend „KVBW“ genannt - 
 
und den 
Ersatzkassen 
 
� Techniker Krankenkasse (TK) 
� BARMER 
� DAK-Gesundheit 
� Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
� Handelskrankenkasse (hkk) 
� HEK - Hanseatische Krankenkasse 

 
gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek), Berlin,  
vertreten durch die Leiterin der vdek-Landesvertretung Baden-Württemberg,  
Christophstraße 7, 70178 Stuttgart, 
 
dem 
BKK Landesverband Süd, Regionaldirektion Baden-Württemberg 
Stuttgarter Straße 105, 70806 Kornwestheim 
 
der 
IKK classic,  
Geschäftsstelle Dresden, Tannenstraße 4b, 01099 Dresden 
 
der 
KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion München 
Friedrichstraße 19, 80801 München,  
 
- nachfolgend „Verbände“ genannt - 
 
 



PN zur Vergütungsvereinbarung DMP Asthma/COPD – B52 (ASEV-Schulung ab 01.04.2019) 
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(1) Anpassungen in der Vergütungsvereinbarung ausschließlich für das DMP Asthma: 

Punkt 1.2. „Vergütung“ wird um folgende weitere Ziffern ergänzt: 
 

92025 Asthma-Schulung für Eltern von Vorschulkindern  
(ab dem vollendeten ersten Lebensjahr [erster Geburtstag] bis zur Vollen-
dung des fünften Lebensjahres [letzter Tag vor dem fünften Geburtstag]) 
(Asthma-Kleinkindschulung - ASEV) 
In Gruppen mit maximal 12 Erwachsenen 
12 UE à 45 Min. für die Eltern 
1 UE à 45 Min. für Eltern und Kind 

23,00 € 

 
 
 
 
92026G 
 
oder 
 
92026E 

Nachschulung der Asthma-Schulung für Eltern von Vorschulkin-
dern (ab dem vollendeten ersten Lebensjahr [erster Geburtstag] bis zur 
Vollendung des fünften Lebensjahres [letzter Tag vor dem fünften Ge-
burtstag]) 
max. 4 UE à 45 Min. als Gruppenschulung (max. 12 Erwachsene) 
frühestens nach sechs Monaten 
oder  
 
1 UE à 45 Min. als Einzelschulung  
frühestens nach sechs Monaten  

23,00 € 

 
Punkt 2. „Abrechnung“ wird um einen weiteren Unterpunkt ergänzt: 

� Die Nummer 92013 kann nicht neben der Nummer 92025 und umgekehrt abgerechnet werden. 
Die Nummer 92014 kann nicht neben der Nummern 92026G und 92026E abgerechnet werden. 

(2) In-Kraft-Treten der Protokollnotiz 

Diese Ergänzung der Vergütungsvereinbarung tritt am 01.04.2019 in Kraft. Die Laufzeit richtet sich nach 
der Vergütungsvereinbarung. 

 


